
Arte – Europa auf Sendung

Arte ist bekanntlich ein französisch-deutscher,
zweisprachiger Kulturkanal, den die Länder
der Bundesrepublik und die französische Re-
publik geschaffen haben. Dabei stoßen nicht
nur zwei Traditionen des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks aufeinander, es begegnen
sich vielmehr auch zwei Rechtsordnungen
vor dem Hintergrund einer dritten, nämlich
derjenigen der Europäischen Union, wenn
man hier vom bloßen Völkerrecht zunächst
absieht. Auf der nationalen Ebene zeigt sich
in Deutschland am deutlichsten die Distanz
des Rundfunks zum Staat. Sie ergibt sich aus
dem Grundrecht, das im Interesse freier Mei-
nungsbildung „Staatsfreiheit“ des Rundfunks
einfordert, während es an dieser Tradition in
Frankreich fehlt. So hatten ARD und ZDF
zunächst eine Teilnahme an den Verhandlun-
gen mit Blick auf die Staatsfreiheit und Fi-
nanzierungsfragen verweigert, sich in diesen
Punkten aber dann zugunsten der gebotenen
Distanz durchgesetzt. Einen anderen euro-
päischen Sender dieser oder vergleichbarer
Art gibt es nicht.

Die 2004 in Rostock bei Hubertus Gersdorf
angenommene Dissertation ist drei Jahre spä-
ter erschienen, ergänzt um jüngere Nachwei-
se aus Literatur und Praxis. Die Arbeit konn-
te viele Dokumente und andere unveröffent-
lichte Materialien heranziehen, einerseits,
weil die Autorin von Rundfunkanstalten und
insbesondere dem Staatsministerium Baden-
Württembergs Hilfestellungen erhielt, ande-
rerseits, weil sie in Paris einen sachlich an-
grenzenden Aufbaustudiengang besucht hat,
und nicht zuletzt, weil Arte selbst sie unter-
stützte. Gegenstand ist eine Untersuchung
von Arte am Maßstab des deutschen Rund-
funkrechts, insbesondere an Art. 5 Abs. 1
Satz 2 GG gewissermaßen als Kompetenz-
schranke für Kooperationsformen und -mög-
lichkeiten der deutschen Seite, was in künf-
tigen Fällen der Schaffung vergleichbarer su-
pranationaler, europäischer Gemeinschafts-
sender bedeutsam werden kann. Insofern hat
die Arbeit durchaus praktische Ziele und ist
eine gute Grundlage einer Tätigkeit – wie die
der Autorin inzwischen – bei einer Behörde,
die mit benachbarten medienrechtlichen Ma-
terien befasst ist.

Der Gang der Untersuchung führt zu-
nächst in die Rechtsstellung von Arte bis hin

zuAufgaben, Organisation und Finanzierung
sowie der Unabhängigkeitsgarantie ein. Dar-
an schließt eine Darstellung des verfassungs-
rechtlichen Rahmens an, der einsetzt mit ei-
ner Erläuterung, was ein „supranationaler Ge-
meinschaftssender“ ist, dann zum völker- und
europarechtlichen Rechtsrahmen übergeht
und schließlich zu den formell-verfassungs-
rechtlichen sowie endlich den materiell-ver-
fassungsrechtlichen Rahmenbedingungen ei-
nes solchen Vorhabens Stellung nimmt. Der
letzte Teil bewertet dann die Rechtsstellung
von Arte nach all diesen Maßstäben und prüft
abschließend, ob Arte tatsächlich ein Modell
für künftige Vorhaben ähnlicher Art sein kann.
Der Ausgang ist positiv: Die beiden letzten
Schritte ergeben die Verfassungsmäßigkeit
und den Modellcharakter. 

Die Untersuchung zieht alle erkennbar
relevanten Materialien – die gemeinsame Er-
klärung Mitterands und Kohls zur Gründungs-
phase von Arte, den Vertrag von 1990, den
gesellschaftsrechtlichen Gründungsvertrag
von 1991 sowie die Gesellschaftsverträge von
Arte Deutschland und Arte France – heran,
schildert die Regelungen der verschiedenen
Instrumente und zeichnet die weitere Ent-
wicklung nach. Die völkerrechtliche, die eu-
roparechtliche und später die föderale Ein-
bettung der Verhandlungen und ihrer Ergeb-
nisse sind ebenfalls beleuchtet. Auch die deut-
sche Rechtsprechung als Grundlage der
Rundfunkordnung findet man dargestellt,
ebenso für Frankreich die Entwicklung der
Rechtsprechung des Conseil Constitutionnel,
die – folgenlos – ebenfalls Unabhängigkeit
der Medien vom Staat postuliert. Besonde-
res Augenmerk wird auf die Unabhängigkeits-
garantie des zwischenstaatlichen Vertrags ge-
legt. Ihre Auslegung ist wesentlich für den
weiteren Gang der Untersuchung, die Arte
schließlich an materiellen Maßstäben des
deutschen Verfassungsrechts misst. Zuvor
wird – wie oben schon angedeutet – der ge-
samte Handlungsrahmen abgeschritten, dem
die deutschen Stellen genügen mussten und
müssen. All das geschieht sehr eingehend,
verständlich gefasst und sehr gut nachvoll-
ziehbar. Auch die Versuche, die Rechtslage in
Frankreich zu ändern, findet man dargestellt,
insbesondere soweit damit Gefahren für die
Unabhängigkeit von Arte verbunden waren. 

Der exemplarische Charakter von Arte
und auch dieser umfassenden Prüfung von
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Pluraler Rundfunk in Europa – ein duales

System für Europa?

Die Mainzer Dissertation, gefertigt bei D. Dörr,
sucht ein normatives Modell einer europäi-
schen dualen Rundfunkordnung zu entwi-
ckeln. Angesichts der sehr unterschiedlichen
Traditionen in den Mitgliedstaaten, insbeson-
dere in Fragen der Gestaltung der Rundfunk-
ordnung und der Einflussnahme auf die Sen-
der – einerseits in Deutschland und in Groß-
britannien und andererseits in Frankreich
und Italien, um nur zwei grobe Gruppen zu
bilden –, ist ein solches Unterfangen eher ei-
ne akademische Unternehmung als ein Pro-
jekt in pragmatischer Absicht. Aber eine sol-
che Arbeit vergewissert in besonderem Maße
über zentrale Elemente der Rundfunkordnung
auf europäischer und auf mitgliedstaatlich-
nationaler Ebene. Insofern ist sie nicht verlo-
rene Liebesmüh, sondern ein Produkt tiefe-
ren Verständnisses, das aufklärt und weiter-
führt. Aus deutscher Sicht kommt seit dem
30. Juni 2009, dem Tag der Verkündung des
Urteils zum deutschen Zustimmungsgesetz
des Vertrags von Lissabon, hinzu, dass das
Bundesverfassungsgericht Reservate zuguns-
ten der Mitgliedstaaten gerade auch in die-
sem Bereich betont.

Aber dennoch: Aus dem bisherigen Ge-
baren der Wettbewerbskommissarin der Eu-
ropäischen Kommission mag man anderes le-
sen; und das tun entsprechend manchmal
auch Dissertationen. Hinzu kommt, dass Ele-
mente einer Rundfunkordnung teilweise eu-
roparechtlich geprägt sein mögen und müs-
sen. Daher sind solche Studien nicht völlig
auf dem Holzweg. Außerdem mag es eines
sein, was ein Urteil eines hohen Gerichts ei-
nes Mitgliedstaates sagt, und ein anderes,
was die Praxis der Exekutiven – bei aller Rück-
bindung an die nationalen gesetzgebenden
Körperschaften – und die europäische Büro-
kratie treiben. Das Europäische Parlament
unterhält übrigens in Ansätzen eigenen Rund-
funk, allerdings weitgehend ohne ausreichen-
de Kompetenz (vgl. B. Pernak/R. Zimmer-
mann: EuroParl TV – Das Internet-Fernsehen
des Europäischen Parlaments, 2009).

Im Gang der Untersuchung findet man
nach einer Einleitung zuerst einen größeren
Abschnitt zu den nationalen dualen Rund-
funkordnungen in Europa, zunächst ausführ-
lich zu Deutschland, dann knapp, aber ein-

dessen rechtlichen Fundamenten wird deut-
lich, wenn man sich die Lage in der Europäi-
schen Union vor Augen führt. Dort besteht
keine explizite Kompetenz auf Unionsebene,
Rundfunk zu betreiben. Rundfunk ist prin-
zipiell Sache der Mitgliedstaaten, wenn nicht
des Marktes. Als marktrelevantes Geschehen
steht er sogar unter Beschuss. Auf Unionsebe-
ne aber betreibt das Europäische Parlament
Parlamentsfernsehen – noch nur im Inter-
net – und vergibt die Kommission auch Auf-
träge für Programmproduktionen. Angeblich
wird die Programmautonomie in Bedacht ge-
nommen. Die Mitgliedstaaten intervenieren
nicht, obwohl sie ihre Domänen verteidigen
sollten, selbst soweit auf der anderen Seite
„Öffentlichkeitsarbeit“ eine Rolle spielt. Of-
fenbar will man dem Parlament und der Uni-
on ermöglichen, ein eigenes Gesicht zu ent-
wickeln. Diese noble Absicht führt auf in-
nerstaatlicher Ebene zu einer Verletzung von
Zuständigkeiten und vielleicht sogar einer
Schutzpflicht zugunsten einer freien und un-
gehinderten Meinungsbildung auf der Grund-
lage der Garantie freier Berichterstattung
durch unabhängigen Rundfunk, wie sie Art. 5
Abs. 1 Satz 2 GG gewährleistet wissen will.
Abgesehen von einem autonomen Ansatz,
wie ihn Euronews im Kern schon bietet, wä-
re es durchaus denkbar, hier noch bessere,
mitgliedstaatlich getragene und vor allem un-
abhängige Strukturen zu entwickeln und der
europäischen Ebene zur Verfügung zu stel-
len. Dann würde die Programmautonomie
nachhaltiger gesichert und dennoch dem eu-
ropäischen Interesse genügt. Dafür bietet Ar-
te das Modell und die vorliegende Arbeit ein
ausgezeichnetes rechtswissenschaftliches Ge-
sellenstück als Arbeitsvorlage. Aber sie hat
auch schon jetzt einen eigenen Wert, sichert
sie doch eine angemessene Wahrnehmung
des rechtlichen Status von Arte dank der Ent-
wicklung angemessener Maßstäbe, an denen
auch seine Entwicklung in Zukunft zu mes-
sen ist, in überzeugender Weise ab. Kleinere
technische Mängel der Arbeit, etwa das Feh-
len eines Sachverzeichnisses, das bei der er-
reichten Länge der Untersuchung sicher nütz-
lich gewesen wäre, treten demgegenüber in
ihrer Würdigung auch als Druckwerk eindeu-
tig zurück.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig
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